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Beschlussvorlage
Gemeinde Hohen Viecheln

Federführend:
Bauamt

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Einreicher:

VO/GV10/2018-0626
öffentlich

28.02.2018
Bürgermeister

Abwägungs- und Satzungsbeschluss über den Bebauungsplan Nr. 
10 "Uferzone" in Hohen Viecheln
Beratungsfolge:
Beratung Ö / N Datum Gremium

Ö 20.08.2018 Ausschuss für Bau, Verkehr, Gemeindeentwicklung und Umwelt Hohen Viecheln
Ö 24.09.2018 Gemeindevertretung Hohen Viecheln

Beschlussvorschlag:
1. Die während der öffentlichen Auslegung des Entwurfs des Bebauungsplanes Nr. 10                 
    „Uferzone“ in Hohen Viecheln vorgebrachten Anregungen von Bürgern sowie die   
    Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden von der 
    Gemeindevertretung geprüft. 
    Das Ergebnis der Prüfung und Abwägung im Einzelnen wird als Anlage zum Beschluss 
    genommen.

2. Der Bürgermeister wird beauftragt, den Bürgern sowie den Behörden und sonstigen 
    Träger öffentlicher Belange das Ergebnis mitzuteilen.

3. Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches ( BauGB ) in der Fassung der Bekanntmachung 
    vom 3. November 2017 (BGBI. I S. 3634), der Verordnung über die bauliche Nutzung der 
   Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) vom 21. November 2017 (BGBI. I S. 
   3786), der Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des 
   Planinhalts (Planzeichenverordnung – PlanzV) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. I S. 58), 
   der Landesbauordnung M-V (LBauO M- V) vom 15.10.2015 
   (GVOBI. M- V S. 344) – alle einschließlich der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses 
   rechtskräftigen Änderungen, beschließt die Gemeindevertretung den Bebauungsplan Nr. 
   10 „Uferzone“ in Hohen Viecheln, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text   
   (Teil B) sowie die örtlichen Bauvorschriften über die Gestaltung baulicher Anlagen, als 
   Satzung.

4. Die Begründung wird gebilligt.

Sachverhalt:

Anlage/n:
Ergebnis der Prüfung und Abwägung 

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums
Davon besetzte Mandate
Davon anwesend
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Davon Ja- Stimmen
Davon Nein- Stimmen
Davon Stimmenthaltungen
Davon Befangenheit nach § 24 KV M-V
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Gemeinde Hohen Viecheln  

 

B-Plan Nr. 10 – „Uferzone“  
 
 

Ergebnis der Prüfung und Abwägung eingegangener Stellungnahmen zum Entwurf 
 
 

Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 
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Die allgemeinen Hinweise entsprechen den Planungszielen des Bebauungsplanes. 
 
 
 
 
Die Rechtsgrundlagen werden aktualisiert.  
 
 
 
 
 
 
 
 



B-Plan Nr. 10 “Uferzone“ der Gemeinde Hohen Viecheln - Ergebnis der Prüfung und Abwägung eingegangener Stellungnahmen zum Entwurf  
 Stellungnahme von     Ergebnis der Prüfung und Abwägung 

Seite 5 

01
 

La
nd

kr
ei

s 
N

or
dw

es
tm

ec
kl

en
bu

rg
 

 

 
 
 
 
 
Die Farbe der Gemeinbedarfsfläche entspricht der Planzeichenverordnung. Leichte Farbabweichungen 
können auf Grund der Druckertechnik entstehen und sind dadurch nicht auszuschließen.  
 
 
 
Das gewählte Baufenster mit 144 m² ermöglicht den Bauherrn Spielraum zur lagemäßigen Einordnung eines 
Gebäudes, insofern wiedersprechen sich die Festsetzungen nicht. 
Den Hinweisen folgend werden jedoch die überbaubaren Grundstücksflächen mit einer zulässigen GRZ von 
0,4 in Ferienhausgebieten und 0,2 im Wochenendhausgebieten festgesetzt.  
 
 
 
 
 
zu SO 2 
Der verwendete Begriff Bootslagerhalle entspricht exakt den vorhandenen Baulichkeiten und deren Nutzung 
und Größe. Der Begriff Bootsschuppen bezeichnet kleine Objekte und trifft hier deshalb nicht zu. Die 
begriffliche Unterscheidung zu SO 4 „Bootshäuser“ ist gegeben. 
 
zu SO 4 
Die Festsetzung einer Grundfläche ist nicht mehr planungsrelevant. 
Die zeitliche Einschränkung wird auf Grund fehlender gesetzlicher Grundlagen (BauGB /BauNVO) 
gestrichen. Die Nutzungseinschränkung ist eine Maßnahme aus dem Brandschutzkonzept. Die Sicherung 
der Maßnahmen erfolgt durch städtebaulichen Vertrag zwischen der Gemeinde und den Bootshausbesitzern.  
 
zu SO 8c 
Die vorgenommene Berechnung der Wohnungen für die allgemeine Wohnnutzung auf dem Fischereihof ist 
eine Hochrechnung für den Fall, dass gegenüber der Bestandsnutzung eine zweite Wohnnutzung etabliert 
wird. Dieses Recht sollte den Eigentümern vorbehalten bleiben.  
Zur Klarstellung wird darauf hingewiesen, dass die vorhandene Wohnnutzung in den Gebäuden des WA 3 
und des WA 4 nicht als betriebsbedingtes Wohnen zugelassen wurde, sondern den Status eines frei 
verfügbaren Wohnraumes besitzt. Eine Einschränkung bestehender Rechte ist nicht beabsichtigt.  
Unter Anbetracht der geplanten Entwicklung des Fischereihofes, dem Ausbau des Gastgewerbes, des 
Pensionsbetriebes, der Produktionsstätte für die Fischaufzucht u.s.w ist der Bedarf von 4 Betriebs-
wohnungen für Angestellte und Personal durchaus angemessen. Die Erhaltung und Entwicklung des 
Fischereibetriebes ist in den Programmsätzen des RREP WM verankert.  
 
Der Hinweis wird beachtet. Die erforderlichen Stellplätze sind im Baugenehmigungs- bzw. Bauanzeige-
verfahren nachzuweisen. 
 
Die Anregung wird berücksichtigt und in den Festsetzungen des Bebauungsplanes entsprechend umgesetzt. 
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Der Hinweis wird beachtet.  
 
 
Die Begründung wird entsprechend dem Prüfergebnis der gegebenen Hinweise über- 
arbeitet. 
Die Festsetzung des SO 6 – Ferienhäuser – wird städtebaulich begründet.  
 
 
Der Hinweis wird beachtet, .der Satzteil „bei Bedarf“ wird gestrichen. 
 
 
Die Aussage ist nicht prüfbar, da der Pkt. 5.1.3. keine Regelung zur Dacheindeckung enthält. 
 
 
Die Aussagen/Festsetzungen zur Zulässigkeit bzw. Unzulässigkeit von Garagen und Carports 
sowie von Nebenanlagen in den Baugebieten werden in Übereinstimmung gebracht.  
Es gilt, dass in den Baugebieten seeseitig des Uferweges keine Garagen oder Carports zulässig 
sind. Die Zulässigkeit von Nebenanlagen ist hier ausschließlich auf die Zweckbestimmung der 
Baugebiete beschränkt festgesetzt. 
In den Baugebieten landseitig des Uferweges sind dagegen Carports zulässig, da sie weniger 
baulich massiv wirken und die Nutzung der Ferienhäuser und des Wochenendhauses ver-  
bessern. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes ist durch die landseitige Bebauung 
generell auszuschließen. 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde wurde durch die erneute 
Stellungnahme vom 15.06.2018 ersetzt. Die erneute Stellungnahme wurde in die 
Prüfung und Abwägung eingestellt, sh. ab Seite 21 
 
SACHVERHALT 
Unter Berücksichtigung der gegebenen Hinweise und Anregungen aus der Stellungnahme vom 
11.10.2017 wurde der B-Planentwurf entsprechend weiterer Abstimmungen mit der UNB 
geändert. Die Änderungen betrafen im Wesentlichen, dem Verzicht auf eine bauliche 
Erweiterung der Bootshäuser, dem Verzicht auf die Ausweisung eines Baufeldes für ein 
Bootshaus des Wasserrettungsdienstes und die Aufnahme von Festsetzungen zur Vermeidung 
baubedingter Auswirkungen auf das Vogelschutzgebiet. 
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Die Hinweise aus der Stellungnahme zum Vorentwurf wurden in der Entwurfsfassung 
berücksichtigt. Die ergänzenden Hinweise werden wie folgt beachtet: 
 
Der Zweckverband Wismar ist am Planverfahren beteiligt. In der Stellungnahme des Zweck-
verbandes wurden keine Aussagen zur Planung eines Regenwasserrückhaltebeckens oder einer 
Sedimentationsanlage getroffen.  
Die Gemeinde wird dennoch die festgesetzte Fläche zur Regenwasserableitung so erweitern, 
dass eine bauliche Anlage zur Rückhaltung bzw. Sedimentation errichtet werden kann. 
 
 
 
Die Hinweise zum Gewässerschutz werden beachtet und in die Begründung übernommen. 
 
 
 



B-Plan Nr. 10 “Uferzone“ der Gemeinde Hohen Viecheln - Ergebnis der Prüfung und Abwägung eingegangener Stellungnahmen zum Entwurf  
 Stellungnahme von     Ergebnis der Prüfung und Abwägung 

Seite 19 

01
 

La
nd

kr
ei

s 
N

or
dw

es
tm

ec
kl

en
bu

rg
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einverständnis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemäß der Stellungnahme des Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege zum 
Vorentwurf der Planung befindet sich ein Bodendenkmal innerhalb des Plangebietes. 
Das Bodendenkmal wurde nachrichtlich im Plan gekennzeichnet.  
 
keine Einwände 
 
keine Einwände, da keine Betroffenheit. 
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Die Hinweise zum Vorentwurf wurden in der Entwurfsfassung beachtet. 
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Unter Beachtung der Hinweise wird seitens der Gemeinde auf die Erweiterung der bestehenden 
Steganlagen verzichtet. Im Uferbereich verbleibt somit als einzige Entwicklungsmöglichkeit die 
Herstellung einer Mole im Bereich der Bootshausanlage (SO 2). Diese ist aus Sicht der 
Gemeinde deshalb unverzichtbar, weil der winterliche Eisgang auf dem See regelmäßig 
erhebliche Schäden an den Leitblechen bzw. dem ostseitig daran angrenzenden Schilfgürtel am 
Hafenkanal verursacht. Die nach erneuter Prüfung nicht oder zum Großteil nicht innerhalb des 
FFH-Gebietes liegende geplante Mole – die großmaßstäbige Darstellung der Gebietsgrenze im 
Kartenportal Umwelt M-V (Anlage 1) fußt auf der ursprünglichen generalisierten Darstellung auf 
TK-10-Basis, vgl. Managementplan 2010 (Anlage 2) – greift im Übrigen nicht in den 
Lebensraumtyp 3140 ein, eine aktuelle Erfassung des dort vorhandenen Gewässerbiotops weist 
nach, dass der Lebensraumtyp LRT 3140 „Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit 
benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen“ dort nicht vorkommt (Anlage 3). 
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Durch den Verzicht auf die Verlängerung der Steganlagen wird der etwaige 
Flächenverlust des LRT 3140 vermieden. 
 
 
 
 
 
 
 
Eine Ausdehnung der gewässerseitigen Nutzung wird durch den Verzicht auf die 
Verlängerung der Steganlagen vermieden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Dem Hinweis wird gefolgt, auf die Erweiterung der Steganlagen wird verzichtet. 
 
 
 
Keine Hinweise. 
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Wie in den Unterlagen dargestellt, ergibt sich aus den Inhalten des B-Plans keine 
Erweiterung, sondern lediglich eine Sicherstellung der auch seeseitig bereits 
vorhandenen Nutzungen. Insbesondere unter Berücksichtigung des nunmehr 
beschlossenen Verzichtes auf die Erweiterung der Steganlagen ergeben sich keine 
Hinweise auf eine Intensivierung der seeseitigen Nutzungen. Die geplante Mole 
unterliegt keiner Freizeit-Nutzung, sie dient vorrangig der Abwehr von Eisgang und liegt 
unmittelbar neben einer mit Betonplatten befestigten Slip-Anlage. 
 
 
Insbesondere unter Berücksichtigung des Verzichtes auf die Stegerweiterungen ist 
eine vertiefende Prüfung nicht notwendig, da negative Auswirkungen auf das SPA 
sicher ausgeschlossen werden können. Allein die Mole führt zu einer seeseitigen 
Flächenbeanspruchung, allerdings in einem Bereich, der aktuell bereits durch eine hier 
vorhandene, mit Betonplatten befestigte Slip-Anlage genutzt wird und somit nicht als 
maßgeblicher Gebietsbestandteil definiert werden kann. Die unmittelbare und 
regelmäßige Präsenz des Menschen schließt an betreffender Stelle auch bei teilweiser 
Beanspruchung eines hier nutzungsbedingt lediglich schütter bewachsenen 
Schilfstreifens von max. 4 m Breite eine Habitatfunktion für die Zielarten des SPA 
gänzlich aus. 
 
 
 
 
 
 
Da die Intensität der Freizeitnutzung der Badestelle und der Bootshausanlage nicht 
maßgeblich von vor Ort nunmehr gesicherten, aber bereits langjährig vorhandenen und 
nur geringfügig erweiterten Übernachtungskapazitäten, sondern von der Attraktivität 
der vorhandenen Badestelle als Tagesausflugsziel abhängt, ergibt sich in den Monaten 
April und September durch Umsetzung der Planinhalte weder eine Erhöhung der 
touristischen Infrastruktur, noch eine Erhöhung der Nutzungsintensität – die seeseitige 
Nutzungsmöglichkeit ist allein durch die Größe der Liegewiese an der Badestelle und 
die Kapazität der Bootshausanlage begrenzt und wird im Rahmen der Planung auch 
nicht erweitert. 
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Spätestens mit dem Verzicht auf die Stegerweiterungen ergibt sich kein Anlass zur 
Darstellung von Wirkzonen, da der B-Plan die in der seeseitigen Fläche vorhandenen 
Freizeitnutzungen im Wesentlichen lediglich sichert – es ergibt sich gegenüber dem 
Ausgangszustand keine relevante Erhöhung der Nutzungsintensität. 
 
 
 
Auf die Erweiterung der Steganlagen wird verzichtet. Allein die Mole führt zu einer 
seeseitigen Flächenbeanspruchung, allerdings in einem Bereich, der aktuell bereits 
durch eine hier vorhandene, mit Betonplatten befestigte Slip-Anlage genutzt wird und 
somit nicht als maßgeblicher Gebietsbestandteil definiert werden kann. Die 
unmittelbare und regelmäßige Präsenz des Menschen schließt an betreffender Stelle 
auch bei teilweiser Beanspruchung eines hier nutzungsbedingt lediglich schütter 
bewachsenen Schilfstreifens von max. 4 m Breite eine Habitatfunktion für die Zielarten 
des SPA gänzlich aus. 
 
Auf die Erweiterung der Steganlagen wird verzichtet. 
 
 
 
 
 
Die Naturbühne besteht derzeit aus einer Böschung, die als Sitzmöglichkeit dienen 
kann sowie eine Freifläche innerhalb der Liege- und Freizeitwiese an der Badestelle, 
deren Größe je nach Nutzung variabel ist. Der B-Plan sichert und begrenzt im Übrigen 
die Nutzungsmöglichkeit als Naturbühne durch räumliche und textliche Festsetzung, 
eine Intensivierung der bereits vorhandenen Nutzung durch diese Festsetzung ergibt 
sich somit nicht. 
Negative Auswirkungen auf das SPA sind infolge der Festsetzung und räumlichen 
Begrenzung einer bereits bestehenden Nutzungsmöglichkeit nicht möglich und daher 
ausgeschlossen. 
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Insbesondere unter Berücksichtigung des Verzichtes auf die Stegerweiterungen ist 
eine vertiefende Prüfung nicht notwendig, da negative Auswirkungen auf das SPA 
sicher ausgeschlossen werden können. Allein die Mole führt zu einer seeseitigen 
Flächenbeanspruchung, allerdings in einem Bereich, der aktuell bereits durch eine hier 
vorhandene, mit Betonplatten befestigte Slip-Anlage genutzt wird und somit nicht als 
maßgeblicher Gebietsbestandteil definiert werden kann. Die unmittelbare und 
regelmäßige Präsenz des Menschen schließt an betreffender Stelle auch bei teilweiser 
Beanspruchung eines hier nutzungsbedingt lediglich schütter bewachsenen 
Schilfstreifens von max. 4 m Breite eine Habitatfunktion für die Zielarten des SPA 
gänzlich aus. 
 
 
 
 
 
Auf die Erweiterung der Steganlagen wird verzichtet. Allein die Mole führt zu einer 
seeseitigen Flächenbeanspruchung eines hier nutzungsbedingt lediglich schütter 
bewachsenen, gesetzlich geschützten Schilfstreifens von max. 4 m Breite, allerdings in 
einem Bereich, der aktuell bereits durch eine hier vorhandene, mit Betonplatten 
befestigte Slip-Anlage genutzt wird und somit nicht als maßgeblicher 
Gebietsbestandteil definiert werden kann. Die Mole ist aus Sicht der Gemeinde deshalb 
unverzichtbar, weil der winterliche Eisgang auf dem See regelmäßig erhebliche 
Schäden an den Leitblechen bzw. dem ostseitig daran angrenzenden Schilfgürtel am 
Hafenkanal verursacht. Ein Antrag auf Ausnahme vom Biotopschutz wird unter 
Beachtung des Hinweises im Rahmen des Bauantrags eingereicht. 
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Zu 1.0: Da der Bebauungsplan die zukünftige städtebauliche Ordnung innerhalb des 
Geltungsbereiches festsetzt, ist aus den Festsetzungen in der Regel keine Zuordnung zu 
einzelnen Eingriffsvorhaben möglich. Vielmehr ist zu gewährleisten, dass die mit den 
Planinhalten voraussichtlich einhergehenden Eingriffe kompensiert werden können. Dies ist unter 
Beachtung der im Umweltbericht aufgeführten Ökokonten der Fall. Eine Konkretisierung dessen 
wird vor Umsetzung von Eingriffen innerhalb des Geltungsbereichs durch Reservierung eines 
entsprechenden Ökokontobetrags erfolgen, so dass hiermit alle möglichen im Plangebiet 
entstehenden Eingriffe/Vorhaben vorsorglich kompensiert sind. 
Zu 1.1: Die dem Umweltbericht beigefügten A3-Karten „Biotope“ sowie „Biotope und 
Eingriffsbereiche“ sollen als zusätzliche visuelle Orientierungshilfe bei der im Text enthaltenen 
tabellarischen Eingriffsermittlung dienen. 
Zu 1.2: Da der Plan im Wesentlichen eine Sicherung des vorhandenen Bestandes darstellt, sich 
die Anzahl der Bootsliegeplätze nicht erhöht, und die Erhöhung der Übernachtungskapazitäten 
im Gegensatz zur Flächenbeanspruchung der geplanten Nutzungen keine Auswirkung auf die 
Eingriffsermittlung hat, bedarf es einer solchen Gegenüberstellung nicht. 
Zu 1.3: Die Festsetzung der gesetzlich geschützten Ufervegetation erübrigt sich, da deren 
Schutz auf Grundlage des BNatSchG und NatSchAG MV bereits gewährleistet ist. Die Pflicht, 
diese Biotope zu erhalten bzw. das Verbot, gesetzlich geschützte Biotope erheblich zu 
beeinträchtigen, ergibt sich bereits auf gesetzlicher Grundlage. 
Zu 1.4: Auf die Erweiterung der Steganlagen wird unter Beachtung des Hinweises ebenso 
verzichtet wie auf die Erhöhung der Kapazität der Bootsliegeplätze. 
Zu 1.5: Da der Bebauungsplan die zukünftige städtebauliche Ordnung innerhalb des 
Geltungsbereiches festsetzt, ist aus den Festsetzungen in der Regel keine Zuordnung zu 
einzelnen Eingriffsvorhaben möglich. Vielmehr ist zu gewährleisten, dass die mit den 
Planinhalten voraussichtlich einhergehenden Eingriffe kompensiert werden können. Dies ist unter 
Beachtung der im Umweltbericht aufgeführten Ökokonten der Fall. Eine Konkretisierung dessen 
wird vor Umsetzung von Eingriffen innerhalb des Geltungsbereichs durch Reservierung eines 
entsprechenden Ökokontobetrags erfolgen, so dass hiermit alle möglichen im Plangebiet 
entstehenden Eingriffe/Vorhaben vorsorglich kompensiert sind. 
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Der Hinweis zur Zulassung von Ausnahmen wird im weiteren Verfahren beachtet.  
 
 
 
Die beiden Einzelstege genießen Bestandsschutz und bleiben als vorhandene Neben-
anlagen im Plan festgesetzt. Unter Berücksichtigung der gegebenen Anregungen und 
Hinweise wird grundsätzlich auf die Verlängerung aller Steganlagen verzichtet. 
Die Rechtmäßigkeit der vorhandenen Einzelstege wurde durch die Eigentümer 
nachgewiesen, sh. Anlagezur Prüfung und Abwägung.  
 
 
 
Der Hinweis wird beachtet. Auf die übergeordneten naturschutzrechtlichen  
Planvorgaben (Schutzkategorien) wird unter Pkt. 4 in der Begründung hingewiesen. 
 
 
 
Der Hinweis auf dem Plan ist durchaus berechtigt, da er auf die Zuständigkeit und die 
Genehmigungspflicht aller Baumaßnahmen im LSG hinweist. Zur Klarstellung wird der 
Hinweis so formuliert, dass er nur auf die gemäß B-Plan zulässigen Maßnahmen  
Bezug nimmt. Die Begründung wird auch entsprechend angepasst.  
 
 
Der Hinweis wird beachtet und die LSG-Grenzlinie entsprechend der übergebenen 
Abgrenzungskarte korrigiert. 
 
 
Auf die Erweiterung der Steganlagen wird verzichtet. Inwieweit der hingegen 
unverzichtbare Neubau der Mole mit den Inhalten der LSG-Verordnung vereinbar oder 
nicht vereinbar ist, wird abschließend im Rahmen des Bauantrags zu klären sein. Ein 
unüberwindbares Hindernis ergibt sich hierbei nicht, da neben der Möglichkeit, die 
LSG-Grenzen zu verändern, auch eine Befreiung im Sinne von § 67 BNatSchG bzw. 
Ausnahme im Sinne von § 35 NatSchAG MV in Betracht gezogen werden kann. 
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Die Anregung wird nicht berücksichtigt. Der Geltungsbereich des B-Planes setzt das 
Plangebiet fest, schafft aber nicht zwangsläufig Baurecht für das gesamte Gebiet. 
Hierzu dienen die Festsetzungen des Planes, die unter Berücksichtigung der 
naturschutzfachlichen Stellungnahme die Zulässigkeit der Errichtung baulicher Anlagen 
regelt. So wurde die geplante Erweiterung der Steganlagen aus den Festsetzungen 
gestrichen. 
Inwieweit der hingegen unverzichtbare Neubau der Mole mit den Inhalten der LSG-
Verordnung vereinbar oder nicht vereinbar ist, wird abschließend im Rahmen des 
Bauantrags zu klären sein. Ein unüberwindbares Hindernis ergibt sich hierbei nicht, da 
neben der Möglichkeit, die LSG-Grenzen zu verändern, auch eine Befreiung im Sinne 
von § 67 BNatSchG bzw. Ausnahme im Sinne von § 35 NatSchAG MV in Betracht 
gezogen werden kann. Auch ausstehende Einzelgenehmigungen stehen einer 
bauleitplanerischen Festsetzung nicht entgegen, da der Neubau der Mole in der 
Zukunft liegt und sich bis dahin Einzelnormen ändern können. Derzeit sind dem 
Molenneubau strikt entgegenstehende Einzelnormen allerdings nicht erkennbar, auch 
die im Hinweis genannten nicht. 
 
 
Keine Anmerkungen 
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Zum Zeitpunkt der Prüfung lag keine Stellungnahme vor 
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Zustimmung 
 
 
Die Planung entspricht vollumfänglich den Programmsätzen des RREP zur städte-
baulichen geordneten Weiterentwicklung der touristisch genutzten Uferzone und des 
Fischereibetriebes als einen regionstypischen Wirtschaftszweig in Hohen Viecheln. 
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Zum Zeitpunkt der Prüfung lag keine Stellungnahme vor 
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Keine Festpunkte vorhanden – die Hinweise werden beachtet. 
 
 
 
 



B-Plan Nr. 10 “Uferzone“ der Gemeinde Hohen Viecheln - Ergebnis der Prüfung und Abwägung eingegangener Stellungnahmen zum Entwurf  
 Stellungnahme von     Ergebnis der Prüfung und Abwägung 

Seite 38 

06
 

M
in

is
te

riu
m

 fü
r L

an
dw

irt
sc

ha
ft 

un
d 

U
m

w
el

t M
-V

   
 
 
Zum Zeitpunkt der Prüfung lag keine Stellungnahme vor 
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Keine Bedenken aus Sicht des Brand- und Katastrophenschutzes. 
 
Der Landkreis als zuständige Kommunalbehörde wurde am Planaufstellungsverfahren 
beteiligt. 
 
Die allgemeinen Hinweise sind Bestandteil der Begründung. 
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Keine Bedenken - Der geplanten Bestandsnutzungen sowie der Errichtung eines 
Sanitärgebäudes im Waldabstandsbereich wird antragsgemäß zugestimmt. 
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Keine Bedenken  
 
 
 
 
Die Anregungen und Hinweise der Stellungnahme zum Vorentwurf wurden in der 
Entwurfsfassung berücksichtigt. 
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Die Gemeinde verzichtet aus naturschutzfachlichen Gründen auf die Festsetzung der 
Gemeinschaftssteganlage im Sondergebiet 2. 
 
Der Hinweis wird beachtet. 
 
 
Der Hinweis wird wie folgt beachtet. Die Erhaltungsfestsetzung vorhandener  
geschützter Bäume in Ufernähe erfolgt aus naturschutzfachlicher Sicht und bleibt 
Planbestandteil. In die Erhaltungsfestsetzung wird aufgenommen, dass der 
angestrebte Erhalt bzw. Ersatz von Gehölzen in Ufernähe nicht zu Beeinträchtigungen 
des Zustandes der Bundeswasserstraße oder der Sicherheit und Leichtigkeit des 
Verkehrs führen darf. Erhaltungs- bzw. Ersatzmaßnahmen sind mit der WSV 
abzustimmen.  
 
Der Hinweis wird beachtet.  
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Keine Bedenken, da keine Betroffenheit 
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Zum Zeitpunkt der Prüfung lag keine Stellungnahme vor 
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Die Festlegungen / Forderungen aus der Stellungnahme zum Vorentwurf wurden 
geprüft und das Ergebnis der Prüfung bekanntgegeben. Der zur Beteiligung vorgelegte 
Entwurf berücksichtigt die Stellungnahmen gemäß diesem Prüfergebnis.  
 
Die Hinweise zur Trinkwasserversorgung und Schmutzwasserentsorgung werden in 
Begründung übernommen. 
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Die Hinweise werden beachtet und in die Begründung aufgenommen. 
 
 
 
 
 
Der Hinweis auf die Erhebung von Anschaffungs- und Herstellungsbeiträgen durch den 
Zweckverband Wismar gemäß den Beitragssatzungen wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die Hausmitteilung zu Anschaffungs- und Herstellungsbeiträgen wird zur Kenntnis 
genommen. Die Vorabrechnung muss zum Zeitpunkt der Beitragspflicht in einem 
gesonderten Verfahren geprüft und abgestimmt werden. 
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Keine Bedenken 
 
 
 
Die allgemeinen Hinweise wurden in die Begründung aufgenommen. 
Die Gemeinde wird nicht als Erschließungsträger fungieren, da mit dem B-Plan im 
Wesentlichen bestehenden Gebäude und bauliche Anlagen überplant werden und 
zentrale Erschließungsmaßnahmen nicht vorgesehen sind.  
 
Anschlüsse und mögliche Netzerweiterungen sind im Zuge der Bauvorbereitung durch  
die Bauherren zu beantragen. 
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Keine Einwände, die Auflagen und Hinweise werden beachtet und in die Begründung 
aufgenommen. 
Die vorhandenen Leitungen befinden sich im öffentlichen Verkehrsraum und im Bereich 
der Bestandsbebauung. 
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Keine Bedenken, 
 
Die Leitungen sind im Plan gekennzeichnet. 
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Die Allgemeinen Hinweise sind Bestandteil der Begründung. 
 
 
 
Das Merkblatt wird als Anlage der Begründung beigefügt. 
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Die gegebenen Hinweise zum Vorentwurf wurden zur Kenntnis genommen und werden 
beachtet. 
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Nachbargemeinden 
 

Von den 5 Nachbargemeinden  

1. Gemeinde Ventschow 
2. Lübow 
3. Dorf Mecklenburg 
4. Bad Kleinen 
5. Lübstorf 

haben zum Zeitpunkt der Prüfung …drei… Gemeinden eine Stellungnahme abgegeben. 
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Keine Hinweise oder Bedenken 
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Zustimmung 
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Keine Einwände und Bedenken 
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Bürgerbeteiligung – Öffentliche Auslegung vom 08.09.2017 – 09.10.2017 
 

Während der öffentlichen Auslegung wurden von einem Bürgern Hinweise oder Anregungen geäußert. 
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Anregungen und Hinweise 
 
Ergebnis der Prüfung und Abwägung 
 
 
zu 1) WA 2  
Die geplante Erweiterung des vorhandenen Nebengebäudes/Garage, mit dem 
Nebeneffekt, den Schallschutz des Wohnhauses gegenüber der Bahnstrecke zu 
verbessern, zu wird zur Kenntnis genommen. Der B-Plan schränkt die Möglichkeiten 
der baulichen Entwicklung von Nebengebäuden/Garagen nicht ein. Unter Beachtung 
der festgesetzten Grundflächenzahl – GRZ 0,4 – sowie der bauordnungsrechtlichen 
Belange ist die Errichtung von Nebengebäuden/Garagen und sonstigen Nebenanlagen 
auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. Aus dem Sachverhalt 
ergibt sich keine Planänderung.  
 
Zu 2) Ausgleich 
Anhand von Tabelle 2 des Umweltberichtes ist ersichtlich, dass sich der Gesamteingriff 
im Plangebiet aus einer Vielzahl kleinerer Eingriffe ergibt. Den hohen 
Koordinierungsanspruch, der sich im Falle des jeweiligen Ausgleichs vor Ort ergäbe, 
kann die Gemeinde fachlich und personell nicht erfüllen. Gleiches gilt für die 
Überwachung im Sinn von § 4c BauGB, zu der auch die Kontrolle der Wirksamkeit der 
Eingriffskompensation zählt. Insofern bleibt der Gemeinde kaum eine andere Wahl, als 
die Kompensation in gebündelter Form mittels Beanspruchung eines Ökokontos zu 
realisieren. 
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Die Anregungen und Hinweise werden wie folgt berücksichtigt: 
Die gemäß Baunutzungsverordnung in allgemeinen Wohngebieten ausnahmsweise 
zulässigen sonstigen nicht störenden Gewerbebetriebe werden nicht ausgeschlossen. 
 
BEGRÜNDUNG 
Planungsziel der Gemeinde ist es, die vorhandene genehmigte Nutzung im Bestand zu 
erhalten und planungsrechtlich zu sichern. Gemäß Baunutzungsverordnung sind nicht 
störende Handwerksbetriebe in allgemeinen Wohngebieten zulässig. Diese Zulässigkeit 
der Nutzung wird durch den B-Plan nicht eingeschränkt.  
Um die Zulässigkeit der vorhandenen Zimmerei auch für den Fall der Einstufung als 
Gewerbebetrieb nicht zu gefährden, wird die ausnahmsweise Zulässigkeit sonstiger 
nicht störender Gewerbebetriebe in allgemeinen Wohngebieten gemäß Baunutzungs-
verordnung nicht ausgeschlossen.  
Der Nachweis der Zulässigkeit des Betriebes obliegt den Bauherren. Grundsätzlich gilt, 
dass die Nutzung eines Gewerbebetriebes wohnverträglich ist und die allgemeine 
Zweckbestimmung des Baugebietes gewahrt bleibt. 
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